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„Verstehen undVerantwortung“: darunter verstehenMenschen in Verantwortung
sehr Unterschiedliches, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Letztere
ist zudem in unterschiedlichem Maße davon geprägt, wie Orte für eine the-
menorientierte Rückmeldung, Analysen und Bewertungen genutzt werden, und
Rektor:innenkonferenzen dazu beitragen können.1

Die Kollegin Prof.in Dr.in Marlies W. Froese war von 2018 bis 2022 Rekto-
rin der Evangelischen Hochschule Dresden. Während der Zeit ihres Rektorats war
Prof.in Dr.in Marlies W. Froese die Vertreterin ihrer Hochschule in der Konferenz
der Rektorinnen und Rektoren sowie Präsidentinnen und Präsidenten der Evangelischen
Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Deutschland (REF).
Ein komplizierter Name, der die Komplexität der innerkirchlichen Strukturen
nur erahnen lässt. Klar sind sie nur für Menschen, die sich in derWelt der Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) und in kirchlichen Strukturen
auskennen. Dieser Beitrag will einen Beitrag leisten zur Diskussion über Ge-
staltungsziele, -möglichkeiten und Grenzen dieses Gremiums. Dazu erläutert
er die Zusammensetzung der Konferenz und markiert ihre Aufgaben im Unter-
schied zu anderen Konferenzen, in denen Hochschulen in verfasst kirchlicher
Trägerschaft2 sind.3 Strukturelle Gründe für unterschiedliche Interessen der
Mitgliedshochschulen und der Trägerkirchen skizziert er ebenso wie potentielle
Handlungsspielräume der Konferenz, die allen Mitgliedern zugutekommen. Die
Ausführungen zu den Aufgaben basieren teilweise auf der Satzung der REF und
der abgestimmten Arbeitsweise der Konferenz, teilweise auf Perspektiven der

1 Ich danke Norbert Collmar und SabineWeber ihre konstruktiv-kritische Lektüre dieses Beitra-
ges und ihre Hinweise!

2 Im Folgenden bezeichne ich mit „verfasster Kirche“ alle Rechtsträger, die einen gemeinsamen
Rechtsrahmen haben und kraft dieser Rahmung als Kirche wahrgenommen werden; gemeint
sind Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und die Landeskirchen als Körperschaften des öffent-
lichen Rechts; daneben auch sonstige öffentlich-rechtliche Zusammenschlüsse dieser Rechts-
träger soweit sie nicht zugleich Teil des allgemeinen Sozialwesens sind.

3 Insofern ist der vorliegende Aufsatz ein Beitrag zur Klärung der gemeinsamen Merkmale der
Mitgliedhochschulen (s. 2 Abs. 4Nr. 1 der SatzungderKonferenz derRektorinnenundRektoren
sowie Präsidentinnen und Präsidenten der Evangelischen Fachhochschulen/Hochschulen für
angewandteWissenschaften in Deutschland [Satzung REF]; die Satzung ist unveröffentlicht).
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Verfasserin, die als Impulse für Diskurse in der REF und mit den Trägerkirchen
gedacht sind.

1 „Kirchliche“ und „evangelische“ Hochschulen:
Begriffsklärungen

DieBezeichnungderHochschultypen ist unsystematisch.Soordnet beispielswei-
se der Wissenschaftsrat (WR) die privaten Hochschulen mit christlichem Selbst-
verständnis bzw. theologischen Studiengängen dem „kirchlichen Sektor“ zu. Er be-
rücksichtigt dabei nicht, dass die privatenHochschulen in der Regel Vereine sind
und also nicht von Gliedkirchen der EKD getragen werden; die Zuordnung be-
rücksichtigt damit auchdas zentraleKriteriumder (anteiligen) staatlichenFinan-
zierung nicht. So ordnet derWR sie zusammenmit denHAWkT in eineKategorie
(Wissenschaftsrat 2012, S. 148 f.).

Nun gibt es Hochschulen, die sich selbst als „kirchlich“ bezeichnen, dazu ge-
hört die Fachhochschule der Diakonie (FHdD): Sie bezeichnet sich sowohl als kirch-
liche als auch als private Hochschule.4 Die Selbstbezeichnung als „kirchlich“ ist da-
bei als eine theologische Aussage zu verstehen, denn sie wird von diakonischen
Unternehmen getragen, und selbstverständlich ist Diakonie theologisch Teil von
Kirche. Rechtlich hingegen ist die Bezeichnung als kirchliche Hochschule falsch.
Denn sie finanziert sich ausMitteln derGesellschafter und aus Studienbeiträgen.
Die Doppelbezeichnung verwischt den Unterschied zu den HAWkT.

Hochschulen, die Kirchliche Hochschulen heißen, sind in der Regel solche, die
Pfarrpersonen für den verfasst-kirchlichen Dienst qualifizieren und Religions-
lehrkräfte für den staatlichen und verfasst-kirchlichen Dienst. Zudem handelt es
sich bei ihnen um Hochschulen mit Universitätsstatus, die ein eigenes Promoti-
onsrecht ausüben, so z.B. die Kirchliche HochschuleWuppertal.

Alle HAWkT in evangelisch-kirchlicher Trägerschaft heißen „Evangelische
Hochschulen“ (s.u. 2.1). Sie sind allerdings zu unterscheiden von privaten HAW,
die sich als evangelische Gründungen verstehen und bewusst eine Alternative
zu theologischen Studiengängen an staatlichen Universitäten und HAW in ver-
fasst-kirchlicher Trägerschaft bieten. In der Ausrichtung bleiben sie oft ihren
Gründungsinteressen treu und grenzen sich ab von der Theologie an staatlichen
Universitäten und an HAWkT, die der Kontextgebundenheit christlicher Tradi-
tionen methodisch Rechnung tragen und grundsätzlich unterscheiden zwischen
subjektiven (eigenen und fremden) Glaubenssätzen einerseits und fachlichen
(deskriptiven, analytischen und systematisierten) Aussagen andererseits. Die

4 S. https://www.fh-diakonie.de/.cms/allgemeines/spenden/188;
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_der_Diakonie (Abfrage: 14.10.2023).
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privaten evangelischen Hochschulen, wie etwa die Evangelische Hochschule Tabor5,
qualifizierten ursprünglich für den Beruf des Predigers in Freikirchen. In den
vergangenen Jahren erweiterten einige dieser Hochschulen ihr Portfolio, um
ihren Absolvent:innen eine Anstellungsfähigkeit in der verfassten Kirche zu
erleichtern. Die beiden letztgenannten Typen – die Hochschulen mit Universi-
tätsstatus und frei bzw. freikirchlich getragene Hochschulen6 – sind in der REF
nicht vertreten.

2 Merkmale der Mitgliedshochschulen

2.1 Kriterien für die Mitgliedschaft

„Die REF vereinigt die durch ihre Rektor:innen/Präsident:innen vertretenen
Hochschulen, die nach landeskirchlichem Recht der Evangelischen Kirche zu-
gehörige Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind“
(§3 Abs. 1 Satzung REF). Derzeit sind in der REF unterschiedliche Hochschul-
arten organisiert: zu den Mitgliedshochschulen gehören acht anteilig staatlich
finanzierte Hochschulen in verfasst-kirchlicher Trägerschaft (HAWkT) und drei
in privater Trägerschaft. Erstere sind die Evangelische Hochschule Berlin (EHB),
die Evangelische Hochschule Darmstadt (EHD), die Evangelische Hochschule Dresden
(ehs), die Evangelische Hochschule Freiburg (EH Freiburg), die Evangelische Hoch-
schule für Soziale Arbeit & Diakonie, Hamburg (Das Rauhe Haus), die Evangelische
Hochschule Ludwigsburg (EHLB), die Evangelische Hochschule Nürnberg (evhn) und
die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum (EvH RWL).

Nun sind drei Hochschulen in privater Trägerschaft auchMitglieder der REF;
das sind die Fachhochschule derDiakonie (FHdD), dieTheologischeHochschule Reutlin-
gen (TH Reutlingen) und die CVJM-Hochschule.7

Die FHdD ist eine von diakonischen Einrichtungen getragene Hochschule,
die exklusiv für Handlungsfelder des Sozial- und Gesundheitswesens quali-
fiziert, nicht auch für diakonisch-gemeindepädagogische Handlungsfelder.8

5 Tabor hat durch eine Kooperation mit der Middlesex University in London 1995 erreicht, dass
die Absolvierenden einen europaweit anerkanntenBA inTheologie erwerben konnten. Seit 2016
bietet die Hochschule einen BA Praktische Theologie und Soziale Arbeit an. Seit 2017 einen
BA-Theologie, Sozialraum und Innovation (vgl. Evangelische Hochschule Tabor).

6 Zur Unterscheidung s.Wissenschaftsrat 2014, S. 7 f.
7 Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ist ebenfalls eine private Hochschule; sie hat in der

Konferenz einen Gaststatus.
8 Ungeachtetdessen steht esdenGliedkirchen frei,dieAbsolvent:innenderFHdDindenverfasst-

kirchlichen Dienst zu übernehmen, sofern die Regelungen der Gliedkirchen es ermöglichen,
dass Kirchengemeinden oder ihre Vereine Sozialarbeiter:innen oder Absolvent:innen eines BA
Soziale Arbeit und Diakonie einstellen (vgl. Fachhochschule der Diakonie).
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Getragen wird sie von einer gemeinnützigen GmbH, die 2006 von diakonischen
Unternehmen und Organisationen gegründet wurde (Fachhochschule der Diakonie
gemeinnützige GmbH).

Träger der CVJM-Hochschule ist der CVJMGesamtverband e. V. Sie qualifiziert
für den diakonisch-gemeindepädagogischenDienst derGliedkirchen und für So-
ziale Arbeit. Sie bezeichnet sich als private Hochschule ohne staatliche Grundfi-
nanzierung (vgl. CVJM-Hochschule).

Damit ist bei diesen beiden Hochschulen das zentrale Kriterium der Träger-
schaft durch eine Gliedkirche der EKD nicht gegeben. Das Fehlen dieses Merk-
mals wurde durch eine Ausnahmeregelung kompensiert: § 3 Abs 3 der Satzung
sieht vor, dass die Trägerschaft der Hochschule durch die Gliedkirche der EKD
ersetzt werden kann durch ein befürwortendes Votum „durch eine der Gliedkir-
chen der EKD oder der EKD selbst“.

Die Theologische Hochschule Reutlingen finanziert sich ebenfalls ohne staat-
liche Mittel und ist getragen von der Evangelisch-methodistischen Kirche in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie gehört zu den Hochschulen, die
Pastor:innen ausbilden, also nicht für den diakonisch-gemeindepädagogischen
Dienst qualifizieren. Ihre Mitgliedschaft basiert auf der auf der Leuenberger
Konkordie basierenden Kirchengemeinschaft (§3 Abs. 3 Nr. 5 Satzung REF). Ihre
Mitgliedschaft basiert auf der Möglichkeit, dass das Fehlen dieses Merkmals
kompensiert werden kann durch ein befürwortendes Votum einer Gliedkirche
der EKD oder der EKD selbst (§3 Abs. 3 Nr. 6 Satzung REF; das gleiche gilt für die
CVJM-Hochschule).

Die HAWkT verbindet über die staatliche Refinanzierung hinaus, dass sie be-
ruflich für den diakonisch-gemeindepädagogischen Bereich qualifizieren; dieses
Element ihres Leistungsportfolios teilt sie mit einer der privaten Mitgliedhoch-
schulen,nämlich derCVJM-Hochschule, und es unterscheidet sie vonder Fachhoch-
schule der Diakonie (FHdD) sowie der Theologischen Hochschule Reutlingen. Für alle
Mitgliedshochschulen gilt, dass sie für Soziale Arbeit qualifizieren.

2.2 Private und (anteilig) staatlich finanzierte HAW in einer Konferenz:
Konsequenzen für Aufgaben und Aufgabendelegation

Man könnte salopp formulieren, dass dieMitgliedshochschulen der REF ein „Nä-
he-Distanz-Problem“ haben: Die privaten Hochschulen haben ein Interesse dar-
an, ihre Nähe zu den anteilig staatlich finanzierten HAWkT zu betonen, denn die
Nähe kann ein Argument in den Bemühungen der privatenHochschulen um eine
staatlicheRefinanzierungwerden.DieHAWkTmüssenallerdingsdieUnterschie-
de zu den privatenHochschulen sichtbarmachen, damit ihre staatliche Finanzie-
rung nicht gefährdet wird und ihre Antragsberechtigung überhaupt eine Chance
auf Ausweitung hat. Das wiederum ist eine notwendige Voraussetzung, um mit
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staatlichen Hochschulen im Bereich Forschung und Transfer in allen Bundeslän-
dern weiterhin erfolgreich konkurrieren zu können.

Die Tatsache, dass es keinen Kompromiss zwischen den divergierenden In-
teressen der REF-Hochschulen gibt, hat 2015 zur Gründung der ökumenischen
Konferenz der HAWkt geführt: Die Rektorenkonferenz der kirchlichenHochschulen für
AngewandteWissenschaften Deutschlands (RKHD) ist die Organisation der 13 Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften in kirchlicher Trägerschaft in Deutsch-
land. IhrZiel ist es,die InteressenderHAWkTgegenüberderBundespolitik und–
womöglich und sinnvoll – auch der Landespolitik zu vertreten.Dafür ist es erfor-
derlich, die rechtlich relevante Unterscheidung zwischen privaten und staatlich
finanzierten Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft strukturell abzubilden.

An diesen Hochschulen sind ca. 23.000 Studierenden immatrikuliert.9 Sie
verteilen sich zu gleichen Teilen auf die fünf HAW in katholischer und acht in
evangelischer Trägerschaft. Die Rechtsformen der Hochschulen sind uneinheit-
lich. Sie reichen von gemeinnützigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(gGmbH), über unselbständige Einrichtungen, die von Gliedkirchen der Evange-
lischenKirche inDeutschland (EKD) getragenwerden bis hin zu Stiftungen.Grob
gesagt sind die Hochschulen in katholischer Trägerschaft entweder gGmbH mit
den Diözesen und also Körperschaften des öffentlichen Rechts als Gesellschaf-
ter oder Stiftungen des öffentlichen Rechts. Die Hochschulen in evangelischer
Trägerschaft sind unselbständige Einrichtungen oder Stiftungen. Sie alle sind
sogenannte SAGE-Hochschulen: sie konzentrieren sich in Lehre, Forschung und
Transfer auf Soziale Arbeit, Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Bildung
und Erziehung; im Fall der HAWkT ist der Bereich der Angewandten Theologie
eingeschlossen. Es gibt mit der Alice-Salomon-Hochschule Berlin nur eine einzige
staatliche SAGE-Hochschule, alle anderen basieren auf einer verfasst-kirchlichen
Trägerschaft.

Gemäß der beschriebenen Aufgabenverteilung sieht die Satzung der REF kei-
ne Vertretung gegenüber den Ministerien der Länder und des Bundes vor, son-
dern die „Vertretung gemeinsamer Anliegen der Mitglieder gegenüber ihren Trä-
gern und derenGesamtvertretungen sowie der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und ihren Kommissionen“ (§2 Abs. 4 Nr. 4 Satzung REF). Gleichzeitig be-
nennt sie als eine Aufgabe der REF, „die Relevanz der Mitgliedshochschulen für
die Gestaltung von Kirche und Gesellschaft zu fördern und zu kommunizieren.“
Dadie gesellschaftlicheRelevanz immer auch einThema imKontext derVerhand-
lungen mit den Ministerien der Länder ist, bleibt dies eine Aufgabe der REF. Da-
beimuss sowohl der rechtliche Unterschied zwischen den privatenHAWund den
HAWkT berücksichtigt werden10 als auch die unterschiedlichen Kommunikati-

9 Vgl. RKHD 2023.
10 Ein Beispiel für die Auswirkungen ist der Flyer der RKHD2023 (s. Anm. 9): ihn hat die AHET in-

itiiert undfinanziert und für dieRKHDerstellt, umauf die gesellschaftlicheRelevanz verweisen
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onssituationen der Hochschulen, die ganz wesentlich vom Anteil der staatlichen
Finanzmittel abhängt.

2.3 Unterschiede zwischen den (anteilig) staatlich finanzierten HAW in
der REF (HAWkT)

Anteil der staatlichen Finanzierung
Historisch begründete vertragliche Regelungen zwischen den Gliedkirchen und
denLändernbedingenunterschiedlicheRahmenbedingungenderHAWkT.Sobe-
tragen die staatlichen Mittel je nach Hochschule und Bundesland zwischen ca.
95% und ca. 50% derMittel.Mit einem Anteil an staatlicher Finanzierung von ca.
95% (Kirchhoff/Kaiser 2022, S. 22) liegt es nahe, bei Ausschreibungen des Bun-
des und des Landes wie staatliche Hochschulen behandelt zu werden.Hochschu-
len, die zu 50% oder knapp unter 50% staatlich finanziert werden, kämpfen kon-
tinuierlich darum, sich an wettbewerblichen Ausschreibungen im Bereich For-
schung und Lehre beteiligen zu dürfen.Die Länder sind hier allerdings nicht frei;
sie müssen vielmehr die Abgrenzung zu den privaten Hochschulen rechtssicher
ziehen, um sich nicht – zu Lasten des Landes und der jeweiligen Trägerkirche –
Konkurrentenklagen auszusetzen. Beispielsweise gilt es den drei HAWkT in Ba-
den-Württemberg als Erfolg, dass das Landeshochschulgesetz (LHG) innerhalb
der Gruppe derHochschulen in freier Trägerschaft zwischen denen in kirchlicher
und sonstiger nichtstaatlicher Trägerschaft unterscheidet (§ 1 Abs. 3 LHG). Denn
je größer der Unterschied zu den privaten Hochschulen ist, umso eher wird es
möglich, die HAWkT in Analogie zu den staatlichen Hochschulen an Zweit- und
DrittmittelndesLandespartizipierenzu lassen. InBaden-Württemberg führtder
relativniedrigeProzentsatz an staatlichenMitteln aktuell nochdazu,dassdiedrei
Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft im Land – die Evangelischen Hochschulen
Freiburg und Ludwigsburg sowie dieKatholischeHochschule Freiburg–auf Ausschrei-
bungen des Landes und auf Bund-Länderausschreibungen nur ausnahmsweise
antragsberechtigt sind.

Die Gehälter der Hochschullehrenden
Die Hochschullehrenden der HAWkT haben grundsätzlich privatrechtliche An-
stellungsverträge; eine Ausnahme stellen bei der Mehrheit der Hochschulen die
ordinierten Theolog:innen (Pfarrpersonen) dar. Für alle Hochschulen und Hoch-
schullehrendengilt: Je höher der Finanzierungsanteil der Länder,umso ähnlicher
sind die Gehälter der Professor:innen der HAWkT denen der Professor:innen an

zu können.Sie hat sich dazu in Formund Inhalt gezielt an demStatistikfaltblatt derHRK (2023)
orientiert.

278



staatlichen HAW.11 Die anteilige Kompensation der Einkommensdifferenz zum
Netto der staatlichen W-Besoldung erfolgt unterschiedlich, ebenso der Umgang
mit der Möglichkeit von Leistungsbezügen. Es gibt auch Mitgliedshochschulen
der REF, die aufgrund der Trägerentscheidung keine Angestelltenvergütung be-
zahlen können, die derW-Besoldung annähernd entspricht, sondern nach TvÖD
bezahlen müssen. Es liegt auf der Hand, dass die Form und Höhe der Profes-
sor:innen-Vergütung unmittelbare Auswirkungen auf die Konkurrenzfähigkeit
der Hochschulen im „Kampf um die besten Köpfe“ (Berufungsverfahren) haben.
Darüber hinaus senken Professuren, die (u.a. wegen des geringeren Gehaltsni-
veaus) temporär oder dauerhaft nicht besetzt werden können, den Anteil des sog.
Hauptamtlichendeputats – einem wichtigen Qualität- und Wettbewerbskriteri-
um in Lehre und Forschung.

Einbindung in die Trägerstruktur
Unterschiedlich ist auch die strukturelle Einbindung der HAWkT in die Struk-
turen der Träger. Dies zeigt sich an den Funktionen, die die in der Arbeits-
gemeinschaft der Träger und Leitungen von Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften in evangelischer Trägerschaft (AHET) entsandten Vertreter:in-
nen der Trägerkirchen und -institutionen in ihrem Dienst bekleiden. Manche
sind Kirchenrät:innen, manche Oberkirchenrät:innen. Manche gehören zur Bil-
dungs-, andere zur Personalabteilung,wiederum andere zur AbteilungTheologie
und Gemeinde. Die privaten Mitglieder werden vertreten durch Hauptge-
sellschafter:innen in der Gesellschafterversammlung (FHdD) und durch den
Generalsekretär des CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V. dieTheologische
Hochschule Reutlingen ist in der AHET nicht durch ihren Träger vertreten.

Diese Vielfalt erfordert viel Initiative von Rektor:innen und Trägervertre-
ter:innen, wenn es um die Abstimmung von Kommunikation und von Maß-
nahmen nach innen und nach außen geht. Sie ist ein Nachteil beispielsweise
bei der Abstimmung der Werbung für die diakonisch-gemeindepädagogischen
Berufe, die Aufgabe der EKD und der Gliedkirchen ist. Sicher würde es die Sicht-
barkeit der HAWkT in den Ländern erhöhen, wenn die Hochschulen ähnlich
wie die Schulen ein Thema der Regelkommunikation der kirchlichen und der
politischen Leitungsgremien wären. Ungeachtet dessen ist es sachgerecht, dass
Vertreter:innen der Wissenschaftsministerien alle strategischen Fragen mit den
Hochschulleitungen der HAWkT direkt besprechen: sie gehen damit von der
Hochschulautonomie aus, die in dieser Hinsicht zu einer Gleichbehandlung mit
staatlichen Hochschulen führt.

11 Diese Analyse basiert auf Ergebnissen einer unveröffentlichten Befragung der Mitgliedshoch-
schulen im Jahr 2021.
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3 Zusammenarbeit: Beste Voraussetzungen und noch
ungenutzte Möglichkeiten

Die Satzung der REF sieht als weiteren (s.o. 2.2) zentralen Zweck des Vereins „die
Förderung von Lehre, Forschung und Weiterbildung an den Mitgliedshochschu-
len durch Vernetzung und Kooperation“ (§2 Abs. 2) vor. Kooperationen sind ein-
facher, wenn die Partner:innen nicht um Ressourcen konkurrieren, sondern viel-
mehr gemeinsam Gewinne erzielen.

Es gibt drei Bereiche, in denen die Mitgliedshochschulen zueinander im
Wettbewerb stehen. Sie konkurrieren zum einen auf Landesebene um staatliche
Finanzmittel, die u.a. von der Wahrung des rechtlichen Unterschieds zwischen
HAWkT und privaten Hochschulen abhängen. Sie konkurrieren zum anderen
um die besten Köpfe. Allerdings hat die REF keinen Einfluss auf die Gehalts-
struktur der Mitgliedshochschulen, so dass die Konkurrenz nicht zwischen den
Hochschulleitungen ausgetragen werden kann. Die REF verweist lediglich die
Trägervertreter:innenauf den engenZusammenhangzwischenderGehaltsstruk-
tur einerseits und der Nachfrage nach Professuren sowie dem Leistungsniveau
der Hochschulen andererseits.

Eine Konkurrenz um Studierende nimmt zwischen den Mitgliedern der REF
zu. In den letzten Jahren hat sich das Einzugsgebiet der Studierenden erweitert.
Die Chancen digitaler Anteile der Lehre lassen sich hingegen gut kooperativ nut-
zen, und sie haben dem Ermessen nach keinen Einfluss auf den Studienort und
damit die Zahl der immatrikulierten Studierenden.

Nachfrage nach Studienplätzen
Gemeinsam ist den REF-Hochschulen die Konkurrenz mit rasant expandieren-
den privaten HAW wie etwa die International University of Applied Sciences (IU).12

Sie nutzt den Fachkräftemangel in der verfassten Kirche und der Diakonie (sowie
anderer Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege), um sie mit einer
offensiven Marketingstrategie für die Finanzierung des Studiums und/oder der
Praxis von Studierenden zu gewinnen. Aktuell formieren sich Rektor:innenkon-
ferenzender Länder13, um flexible Studienangebote auszubauenunddenKompe-
tenzerwerb der eigenenAbsolvent:innenunddenenderHAWkT imGegenüber zu
den Absolvent:innen an IU-Hochschulen zu profilieren. Um Entsprechendes für
den Kompetenzerwerb von Absolvent:innen solcher Studiengänge auf den Weg

12 IU Internationale Hochschule – Bachelor,Master,MBA; Vgl. zum Aufwuchs der Studierenden-
zahl an privaten Hochschulen: DESTATIS (2023): „Anteil der Studierenden an privaten Hoch
schulen auf 12% gestiegen.“

13 Beispielsweise hat die Rektor:innenkonferenz der Hochschulen für Angewandte Wissenschaf-
ten inBaden-Württemberg zudiesemZweck in ihrer Sitzungam24.11.2023dieGründungeiner
Arbeitsgruppe beschlossen.
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zu bringen, die für diakonisch-gemeindepädagogische Beruflichkeiten qualifi-
zieren, ist Vernetzung eine gute Basis.14

Auch abgesehen von der Konkurrenzsituation zu den privaten Hochschulen
könnten die HAWkT in der REF sowie die CVJM-Hochschule davon profitieren,
wenn sie insbesondere die Curricula der Studiengänge einander angleichenwür-
den, die für diakonisch-gemeindepädagogische Beruflichkeiten qualifizieren.
Die Gemischte Fachkommission (GFK) für die Ausbildung im diakonisch-gemeindepäd-
agogischen Bereich hatmit dem Text „Diakonisch-gemeindepädagogischer Dienst:
Gemeinsame Standards der hochschulischen Qualifikation“ (EKD 2021, S. 13–17)
einVerfahren entworfen,mittels dessendie Studiengänge vergleichbar geworden
sind unter Wahrung der landeskirchlichen Besonderheiten in den Kompetenz-
anforderungen an die Absolvent:innen.DiesenWegweiterzugehenmit demZiel,
Mobilität bereits imStudiumzu erleichtern und (Wieder-)Erkennbarkeit der Stu-
diengänge zu erreichen, könnte dieNachfrage nach den Studiengängen erhöhen.
Für die Studierenden jedenfalls ist es klar: sie wünschen sich Freizügigkeit nicht
nur in Europa durch den Bologna-Prozess, sondern auch im Raum der EKD, also
während des Studiums zwischen den HAWkT und bei der Anstellung zwischen
den Landeskirchen.15 REF und AHET sind gefordert, diese Entwicklung selbst
voranzutreiben und nicht erst auf Empfehlung derGemischten Fachkommission der
EKD für die Ausbildung (sic!) im diakonisch-gemeindepädagogischen Bereich
hin aktiv zu werden (s.u.).

Fachkräftegewinnung und -bindung und Alternativen zur Deprofessionalisierung
des Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesens
Viele SAGE-Hochschulen und -fachbereiche forschen zu Szenarien, um ange-
sichts des Mangels an Fachkräften Standards der Versorgung zu gewährleisten;
solche Forschungsarbeiten basieren bislang nicht auf der Mitgliedschaft in der
REF, sondern sind regional und/oder rein fachlich orientiert.

Die politische Entwicklung zielt auf Vervielfältigung der Zugänge zur be-
ruflichen Tätigkeit auch im verfasst-kirchlichen Bereich. Aufgabe der REF kann
es werden, Verfahren für die strukturierte Einmündung zu entwickeln, die den
Fachkräftemangel und die Anforderungen an eine gute Personalentwicklung der
Träger ebenso berücksichtigen wie die Anforderungen der Handlungsfelder der
Absolvent:innen und die Bedarfe ihrer Zielgruppen. Dabei können sie nutzen,

14 Ein Beispiel für die gelungene Kooperation von REF-Hochschulen ist die Lernsequenz „Öku-
menischeWeltverantwortung“, die die Arbeitsstelle Globales Lernen in Kooperationmit Brot für die
Welt entwickelt hat. Sieben Mitgliedshochschulen der REF haben sie imWintersemester 22/23
genutzt. Ein Beispiel für die Kooperation von RKHD-Hochschulen ist die virtuelle Lehrkoope-
ration der ehs mit Partnerhochschulen (vgl. Evangelische Hochschule Dresden).

15 So die Forderungen des Studierendenrat Evangelische Religions-, Gemeindepädagogik und Diakonie
(SERGuD) gegenüber der REF und der Gemischten Fachkommission (GFK). Informationen zum
Studierendenrat s. SERGuD 2023).
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dass es Forschung zum Thema Fachkräftegewinnung in den Bereichen Soziale
Arbeit, Kindheitspädagogik und Gesundheitswissenschaften in ihren eigenen
Häusern gibt, die Lösungen für prekäre gesellschaftliche Bereiche entwickeln,
ohne auf einen strukturellen Verzicht auf Qualifikation zu setzen.

Zum Zwecke u.a. der Definition von Mindeststandards hat die REF drei Ver-
treter:innen der Hochschulen in die Gemischte Fachkommission der EKD entsandt.
Die Standards, die die GFK entwickelt hat (EKD 2021), haben den Charakter von
Empfehlungen. Die Rektor:innen bzw. Präsident:innen in der REF haben die
Aufgabe, auf die Umsetzung in ihren Hochschulen hinzuwirken. Sie haben in
der AHET dieMöglichkeit, die Vertreter:innen der Gliedkirchen über die eigenen
Maßnahmen zu informieren, diese ggf. auch auf die Rahmenbedingungen der
Anstellungsträger abzustimmen und Unterstützung bei der Anwendung von
Kriterien anzubieten; denn es gehört zu ihren satzungsgemäßen Aufgaben, an
der Entwicklung von Berufen in Diakonie, Religionspädagogik sowie im Sozial-
[…]wesen mitzuwirken (§2 Abs. 4 Nr. 5). Dass die Versuche, Durchlässigkeit
zu befördern, flankiert werden müssen mit Maßnahmen zur Einhaltung von
Mindeststandards, zeigt sich beispielsweise an der Praxis der Nachqualifikation
zum Zwecke der Gleichstellung in der Anstellung („Aufbauausbildung“) mit dem
diakonisch-gemeindepädagogischen Dienst. Nach wie vor sind zum einen die
Standards für die Aufbauausbildung sehr unterschiedlich, und zum anderen gibt
es noch immer die Praxis der Einzelfallentscheidungen seitens einiger Anstel-
lungsträger, die Bewerber:innen ohne Anforderungen an deren Qualifikationen
einzustellen bereit sind (Kirchhoff/Weber 2024).

Zukünftig erfordert die Organisation von Durchlässigkeit seitens der HAW
und der Anstellungsträger auch, Absolvent:innen von universitären Studiengän-
gen zu berücksichtigen, von denen zwei aktuelle Beispiele hier genannt werden:
a) der Rückgang an Nachfrage nach theologischen Studiengängen führt zu Über-
legungen, ein Theologiestudium mit zwei Abschlüssen zu konzipieren. Zukünf-
tig soll es möglich sein, entweder ein kirchliches Examen anzustreben oder nach
einem Grundstudium und einem Zusatzsemester einen sechssemestrigen BA zu
erwerben. b) Die Universität Jena bewirbt ihrenMaster-Studiengang „Pioneer Mi-
nistry“ damit, dass sie Absolvent:innen verspricht, „christliche Sozialarbeit, eine
Gemeinde aus Migranten, eine Kinder- und Jugendarbeit“ initiieren zu können
(vgl. Uni Jena). Ein Einsatz im Bereich der Sozialen Arbeit ist rechtlich aus Qua-
litätsgründen ausgeschlossen; wie werden kirchliche Anstellungsträger in Zeiten
des Fachkräftemangels reagieren?DenAbsolvent:innenbeider Studiengänge feh-
len jedenfalls Kompetenzen für einenEinsatz imdiakonisch-gemeindepädagogi-
schen Dienst, denn für diesen sind neben theologischen Grundkompetenzen zu-
sätzlich Kompetenzen aus den Bereichen Bilden, Unterstützen und Verkündigen
erforderlich (vgl.EKD2021, S. 29 ff.).Die REF-Hochschulen können eine entspre-
chende einheitliche berufliche Qualifikation für diese Absolvent:innen vorhalten.
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Anforderungen an kleine Hochschulen
Vernetzung und Erfahrungsaustausch ist auch angezeigt, weil die REF- Hoch-
schulen das Merkmal „kleine Hochschule“ teilen und das Schultern der neuen
Aufgaben in der Regel staatlich und kirchlich nicht ausfinanziert ist. Ziel ist
der Erfahrungsaustausch über Good-Practice-Beispiele, um den Anforderungen
beispielsweise im Bereich Gleichstellung, Antidiskriminierung, Digitalisierung,
IT-Sicherheit, Klimaschutz, Internationalisierung etc. gerecht zu werden.

Information von staatlichen Entscheidungsträger:innen
InGesprächenmitMitgliedern des Bundes- und der Landtage zeigt sich, dass ein
Rückgang an Wissen über subsidiäres Bildungshandeln der Kirche festzustellen
ist. Immer wieder tauschen sich die HAWkT über Strategien aus, um falschen
Vorstellung von Abgeordneten des Bundes und der Länder zu begegnen wie et-
wa, die HAWkT bildeten nur kirchliche Mitarbeitende aus und sie seien priva-
te Hochschulen, denen also keine staatlichen Finanzmittel zustehen. Die Tatsa-
che, dass die HAWkT je nach Bundesland und gliedkirchlichen Regelungen zwi-
schen 87% und 95% der Studierenden für den das allgemeine Sozial-, Gesund-
heits- und Bildungswesen qualifizieren (Kirchhoff/Kaiser 2022, S. 21) ist oft so
wenig bekannt wie die Forschungsleistungen der HAWkT. Dass die Kirchen auf-
grund ihres Selbstverständnisses durch Qualifikation von Menschen und durch
Forschung Gesellschaft gestalten, ist kein selbstverständliches Element des Wis-
sens von politischen Entscheidungsträger:innen. Diese Entwicklung stellt hohe
Anforderung an Quantität und Qualität der Kommunikation von Hochschulmit-
gliedernmitpolitischenEntscheidungsträger:innen:Dennbevorüberhaupt–wie
beispielsweise in Baden-Württemberg erforderlich –über Fragen der Antragsbe-
rechtigung aufwettbewerblicheAusschreibungendes Landes gesprochenwerden
kann,müssen Gelegenheiten geschaffen werden, Vorurteile abzubauen und über
die Kirchen als Bildungsträger:innen zu informieren. Gemeinsame Textbaustei-
ne, die in den Kommunikationssituationen genutzt werden, können die Erkenn-
barkeit befördern.16

Information von kirchlichen Entscheidungsträger:innen
DadiedeutlicheMehrheitderMitglieder vonLandessynodenvonKirchenmitglie-
dern gewählt wird, deren ehrenamtlichen bzw. beruflichen Aufgaben parochial
verankert sind, stehen solche Themen im Zentrum der Aufmerksamkeit, die in
den Handlungsfeldern vor Ort unmittelbar relevant sind. DieWahrnehmung der
HAWkT ist deshalb nicht gleichermaßen unmittelbar gegeben wie beispielsweise
die der Entwicklung des Gebäudebestands, der Pfarr- und Diakon:innenstellen
oderdieGewährleistungdes evangelischenProfilsderKindertagesstätte.Spürbar

16 Die AHET hat einen Flyer mit Informationen über die HAWkT erstellt (s. o. Anm. 9); im kom-
menden Jahr wird ein Podcast informieren über die HAWkT, die in der RKHD organisiert sind.

283



ist die Wirkung der HAWkT wahrscheinlich vor allem durch die Anzahl und die
Qualifikation der Absolvent:innen von Studiengängen, die für den diakonisch-
gemeindepädagogischen Dienst qualifizieren.17 Deshalb könnte es lohnenswert
sein, zusammen mit der AHET den Blick auf den Gewinn zu richten, den die
Kirchen von der Qualifikation vonMenschen für das allgemeine Sozial-, Gesund-
heits- und Bildungswesen haben. Zu verweisen wäre beispielsweise anhand der
Curricula der einschlägigen Studiengänge, dass die 11.000 Absolvent:innen der
HAWkT der REF als Fachkräfte und privat über Kirche und Diakonie Auskunft
geben können. Sie können Kirche als zivilgesellschaftliche Akteurin ins Spiel
bringen (wer nicht informiert ist, wird dies nicht tun); sie nutzen Religiosität als
potentielle Ressource für die Lebensbewältigung ihrer Zielgruppen als Teil ihrer
Fachlichkeit; sie haben ihre eigene Religion und Weltanschauung reflektiert;
sie konnten sie als Teil des Campuslebens auch praktizieren, und sie können
religionssensibel dazu beitragen, dass Religiosität Teil des öffentlichen Lebens
bleibt bzw. wieder wird. Der hohe Anteil an Studierenden, die dieWelt gerechter
machen wollen und dafür nicht die verfasst-kirchliche Anstellung anstreben, ist
eine große Chance für die Kirchen, die sonst oft beklagen, dass sie die jungen
Erwachsenen kaum noch erreichen. Dazu kommt, dass viele der Hochschul-
lehrenden ihre Trägerkirche in Dach- und Fachverbänden repräsentieren; sie
praktizieren Politikberatung, evaluieren als Repräsentant:innen von Kirche Ge-
setze des Bundes ebenso wie Maßnahmen sozialer Einrichtungen vor Ort, und
sie betreiben durch ihre Forschung kontinuierlich die Weiterentwicklung vor
allem des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesens (SAGE) (vgl. RKHD 2023).

Es wäre eine Chance, diese und ähnliche Argumente für die Relevanz der Ab-
solvent:innen,die geradenicht in verfasst-kirchlicheAnstellungmünden,zubün-
deln und gemeinsam zu nutzen.

Das alles wird die REF nicht allein schultern können. Siewird die Zusammen-
arbeit mit der Konferenz der theologisch-religionspädagogischen Fachbereiche (KTRF)
suchen,wenn es um Standards für den verfasst-kirchlichen Bereich geht, und sie
wird sich politisch vernetzen mit den einschlägigen Konferenzen und Kommis-
sionen der EKD wie der Konferenz der Referent:innen und Beauftragten für diakonisch-
gemeindepädagogische Berufsprofile (KDGB) sowie der GFK. Vor allem aber wird sie
die Trägervertreter:innen ihrer Hochschulen einbinden in aktuelle strategische
Aufgaben,die speziell ihreHochschulen angesichts gesamtgesellschaftlicherEnt-
wicklungen zugunsten von Kirche und Gesellschaft wahrnehmen.

Es gilt, das SystemHochschulen in kirchlicher Trägerschaft zu verstehen, und
ihre Relevanz für Kirche undGesellschaft nicht nur zu behaupten, sondern zu be-

17 Damit sind die Absolvent:innen zusammengefasst, die sich qualifiziert haben für die Hand-
lungsfelder „Bilden,Unterstützen undVerkündigen“ in verfasst-kirchlicher Anstellung, vgl. da-
zu: EKD 2021.
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legen. Kooperationen sind eine Voraussetzung dafür, um die nötigen Nachweise
zu führen und selbst für die Erkennbarkeit des Hochschultyps zu sorgen.
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